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Amtsblatt für die Stadt Finsterwalde

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Finsterwalde

In der Stadtverordnetenversammlung  
am 26.11.2025 im öffentlichen Teil  
bestätigte Beschlüsse:
Feststellung der Tagesordnung der Stadtverordneten-
versammlung Nr. 10 vom 26.11.2025
Vorlage: BV-2025-083
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Tages-
ordnung der Stadtverordnetenversammlung Nr. 10 vom 
26.11.2025.

Vergabe - Feuerwehr Gerätewagen Transport für die 
Feuerwehr der Stadt Finsterwalde
Vorlage: BV-2025-091
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwalde 
beschließt, den Zuschlag für den Gerätewagen Transport 
(GW-T) für die Ortsfeuerwehr Süd (Nehesdorf) an die Fir-
ma Brandschutztechnik Görlitz in Höhe von 393.448,66 € 
zu erteilen.

Feststellung der Gültigkeit der Bürgermeisterwahl der 
Stadt Finsterwalde vom 28.09.2025
Vorlage: BV-2025-084
Die Stadtverordnetenversammlung trifft folgende Wahl-
prüfungsentscheidung: Einwendungen gegen die Wahl des 
hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Finsterwalde am 
28. September 2025 liegen nicht vor. Die Wahl ist gültig.

Dienstaufwandsentschädigung des Hauptverwaltungs-
beamten und des Beigeordneten
Vorlage: BV-2025-085
Die Stadtverordnetenversammlung setzt für die Dauer der 
kommenden Amtszeit eine Dienstaufwandsentschädigung 
für den Hauptverwaltungsbeamten in Höhe von 102,00 Euro 
fest.

Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die 
Realsteuern der Stadt Finsterwalde (Hebesatzsatzung)
Vorlage: BV-2025-094
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwalde 
beschließt die Satzung über die Festsetzung der Steuerhe-
besätze für die Realsteuern der Stadt Finsterwalde.

In Anlehnung an die Empfehlung des Finanzamtes Bran-
denburg „Transparenzregister zu den aufkommensneutra-
len Grundsteuerhebesätzen der Kommunen“ für das Jahr 
2025 wird der Hebesatz
- der Grundsteuer A auf 300%
- der Grundsteuer B auf 490% 

sowie
- der Gewerbesteuer auf 320 %
festgesetzt.

Richtlinie zum Sängerstadtbudget der Stadt Finster-
walde
Vorlage: BV-2025-086
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwalde 
beschließt die Neufassung der Richtlinie zum Sängerstadt-
budget der Stadt Finsterwalde.

Bestellung Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 
2025 für den Entwässerungsbetrieb der Stadt Finster-
walde
Vorlage: BV-2025-087
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Vorschlag 
des Werksausschusses zu, die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Hofmann & Kollegen GmbH aus Dresden mit der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2025 des Entwässerungs-
betriebes der Stadt Finsterwalde zu beauftragen.

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2026/2027
Vorlage: BV-2025-088
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Vorkalkula-
tion der Abwassergebühren 2026/2027 zu.

2. Änderung der Gebühren- und Kostenersatztabelle 
als Anlage zur Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren und Kostenerstattung für die öffentliche Abwas-
serbeseitigung (Abwassergebührensatzung)
Vorlage: BV-2021-131-2
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der 2. Ände-
rung der Gebühren- und Kostenersatztabelle als Anlage 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kosten-
erstattung für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Ab-
wassergebührensatzung) ab dem 01.01.2026 zu.
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Gesamtabschluss der Stadt Finsterwalde
Vorlage: BV-2025-098
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwal-
de beschließt den Verzicht auf die Aufstellung eines Ge-
samtabschlusses gemäß § 81 (9) der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg BbgKVerf vom 05. März 2024 
(GVBl.I/24, [Nr. 10], S. ber. [Nr. 38]) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 02.April 2025 (GVBl. I/25, [Nr. 8]).

Satzung über die Festsetzung  
der Steuerhebesätze für Realsteuern der 
Stadt Finsterwalde (Hebesatzsatzung)
Auf der Grundlage des § 3 sowie des § 28 Absatz 2 Satz 1 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bbg-
KVerf vom 05. März 2024, GVBl I/24, Nr. 10 S. ber. Nr. 38) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. April 2025 (GVBl. 
I/25, [Nr. 8] i. V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
07. August1973 (BGBl. I/, S. 965), zuletzt geändert durch 
Artikel 32 des Gesetzes vom 02. Dezember2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 387) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl 
I, S. 4167) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 28. Februar(BGBl.2025I Nr. 69) hat die Stadtverord-
netenversammlung der Stadt Finsterwalde in Ihrer Sitzung 
am 26. November 2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden ab dem Haus-
haltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a. für die in der Stadt Finsterwalde einschl. der 
Ortsteile liegenden Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft
(Grundsteuer A) 300 v. H.

b. für die in der Stadt Finsterwalde einschl. der 
Ortsteile liegenden Grundstücke
(Grundsteuer B) 490 v. H.

2. Gewerbesteuer 320 v. H.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft

Finsterwalde, 26.11.2025

Gampe
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2026 des Entwässerungsbetriebes der 
Stadt Finsterwalde
Vorlage: BV-2025-089
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt den Wirtschafts-
plan 2026 des Entwässerungsbetriebes der Stadt Finsterwalde.

Festsetzung Höchstbetrag Kassenkredit für den Wirt-
schaftsplan 2026 des Entwässerungsbetriebes der 
Stadt Finsterwalde
Vorlage: BV-2025-090
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den 
Höchstbetrag des Kassenkredites für den Wirtschaftsplan 
2026 auf 150.000 € festzusetzen.

Übernahme der Aufgabe der öffentlichen Wasserver-
sorgung im Gebiet der Gemeinde Massen-Niederlau-
sitz, mit Ausnahme des Ortsteils Babben
Vorlage: BV-2025-097
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwalde 
beschließt:
1. Der Übernahme der Aufgabe der öffentlichen Was-

serversorgung im Gebiet der Gemeinde Massen-Nie-
derlausitz, mit Ausnahme des Ortsteils Babben, (Ver-
sorgungsgebiet) durch die Stadt Finsterwalde sowie 
dem Abschluss der dazu erforderlichen delegierenden 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg - GKGBbg vom 10. Juli 2014 (GVBl. I 
Nr. 32), zuletzt geändert durch Art. 3 Gesetz zur Mo-
dernisierung des Kommunalrechts vom 05. März 2024 
(GVBl. I Nr. 10), zwischen der Gemeinde Massen-Nie-
derlausitz und der Stadt Finsterwalde wird zugestimmt.

2. Der Beauftragung der Stadtwerke Finsterwalde GmbH 
mit der Erfüllung der durch die Stadt Finsterwalde von der 
Gemeinde Massen-Niederlausitz übernommenen Aufgabe 
der öffentlichen Wasserversorgung im Versorgungsgebiet 
der Gemeinde Massen-Niederlausitz durch Vereinbarung 
eines Nachtrages zum zwischen der Stadt Finsterwalde 
und der Stadtwerke Finsterwalde GmbH bestehenden 
Konzessionsvertrag vom 04. Mai 2022 wird zugestimmt.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die zur Umsetzung 
der vorstehenden Beschlüsse zu Ziffer 1. und 2. erfor-
derlichen Schritte zu veranlassen, insbesondere die 
entsprechenden Verträge abzuschließen und Erklärun-
gen abzugeben. Der Bürgermeister wird ermächtigt, in 
der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Fins-
terwalde GmbH die erforderlichen Schritte zur Ein-
richtung eines Sitzes für die Hauptverwaltungsbeam-
tin oder den Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde 
Massen-Niederlausitz im Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Finsterwalde GmbH nach den mit dieser getroffenen 
Vereinbarungen einzuleiten und nach dem Wirksam-
werden der Verträge zur Übernahme der Aufgabe der 
öffentlichen Wasserversorgung im Versorgungsgebiet 
der Gemeinde Massen-Niederlausitz umzusetzen.
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Gebühren und Kostenersatztabelle - 
gültig ab 01.01.2026 Anlage zur Satzung 
über die Erhebung von Gebühren und 
Kostenerstattung für die öffentliche  
Abwasserbeseitigung  
(Abwassergebührensatzung)

§ 1

Die Gebühren- und Kostenersatztabelle wird als Anlage 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kosten-
erstattung für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Ab-
wassergebührensatzung) wie folgt geändert:
I. Gebühren
1 Benutzungsgebühr für Schmutzwasserbeseitigung 

(§ 3 Abs. 4)�  3,92 EUR/m³
2 Grundpreis für jeden geeichten Unterzähler 

(§ 3 Abs. 3)
a) bei jährlicher Ablesung

Qn 1,5 bis Qn 6,0�  2,37 EUR/Monat
Qn 10 �  2,80 EUR/Monat

b) bei monatlicher Ablesung
Qn 1,5 bis Qn 6,0�  10,95 EUR/Monat
Qn 10 �  11,50 EUR/Monat

3 Gebühr für Niederschlagswasserbeseitigung 
(§ 4)�  1,19 EUR/m²

4 Gebühr für dezentrale Entsorgung (§ 5)
4.1 Gebühr für Fäkalwasserbeseitigung 

(§ 5 Abs.1)�  3,92 EUR/m³
4.2 Gebühr für Fäkalschlammbeseitigung 

(§ 5 Abs. 2)�  46,00 EUR/m³

II. Öffentlich-rechtlicher Kostenersatz
5 Kosten (pauschal) für die erstmalige Herstellung des 

Hausanschlusses (§ 9 Abs. 2)
5.1 Hausanschlussleitung pro Meter, einschließlich Ver-

legung�  108,39 EUR
5.2 Kontrollschacht mit Abdeckung (Tiefbau, Lieferung, 

Einbau)�  375,80 EUR
5.3 Zuschlag für befestigte Oberfläche je Quadratmeter:

a) Kleinpflaster�  31,70 EUR
b) Asphalt�  36,30 EUR
c) Beton�  25,56 EUR

5.4 Druckprobe je Anschluss�  94,08 EUR

§ 2

Die Änderungen treten zum 01.01.2026 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Gebühren- und Kostenersatztabelle vom 
26.10.2023 außer Kraft.

Finsterwalde, 26.11.2025

Gampe
Bürgermeister

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1  
Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 
2026
Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigen-
betriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung 
durch Beschluss vom 26.11.2025 den Wirtschaftsplan für 
das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:
1. Es betragen
1.1 im Erfolgsplan

die Erträge 3.761.300 EUR
die Aufwendungen 3.199.200 EUR
der Jahresgewinn 562.100 EUR
der Jahresverlust 0 EUR

1.2 im Finanzplan
Mittelzufluss / Mittelabfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit 1.573.100 EUR
Mittelzufluss / Mittelabfluss
aus der Investitionstätigkeit -2.142.000 EUR
Mittelzufluss / Mittelabfluss
aus der Finanzierungstätigkeit -62.300 EUR

2. Es werden festgesetzt
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite 

auf 0 EUR
2.2 der Gesamtbetrag der

Verpflichtungsermächtigungen 
auf 0 EUR

Finsterwalde den 27.11.2025

Gampe
Bürgermeister

Der Wirtschaftsplan 2026 des Entwässerungsbetriebes der 
Stadt Finsterwalde nebst Anlagen liegt zu jedermanns Ein-
sicht während der öffentlichen Servicezeiten im Bürger-
service der Stadtverwaltung Finsterwalde, Schloßstr. 7/8, 
03238 Finsterwalde.

Finsterwalde, 27.11.2025

Gampe
Bürgermeister
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Die Vorschläge werden mit Titel, Beschreibung und Kos-
ten in einem Ampelsystem auf der Internetseite der Stadt 
Finsterwalde veröffentlicht. Die eingereichten Projekte 
werden mit folgendem Status gekennzeichnet:
gelb = zur Zeit in Prüfung,
grün = geprüft und nach der Richtlinie umsetzbar.
rot = geprüft aber nach der Richtlinie nicht umsetzbar.
(2) Die geprüften Vorschläge können auf der Internetseite 
der Stadt Finsterwalde und im Stadtanzeiger (Sängerstadt 
Nachrichten) eingesehen werden.
(3) Der Vorschlag ist gültig und wird gemäß § 6 zur Ab-
stimmung gestellt, wenn
a) er innerhalb der Einreichungsfrist eingegangen,
b) der Vorschlagsträger gemäß § 3 zur Teilnahme berechtigt,
c) die Stadt Finsterwalde zuständig,
d) er praktisch umsetzbar ist und den Kostenrahmen nicht 

überschreitet.
e) er nicht auf die Förderung von Feste und Jubiläen oder 

ähnliches gerichtet ist.

§ 6
Abstimmung

(1) Die Abstimmung über die eingereichten Vorschläge 
zum Sängerstadtbudget erfolgt im Zeitraum vom 1. Juni 
bis zum 1. Juli.
(2) Zur Abstimmung über die eingereichten Vorschläge im 
Rahmen des Sängerstadtbudgets sind alle Einwohnerinnen 
und Einwohner der Sängerstadt Finsterwalde mit einer 
Stimme berechtigt. Sie entscheiden direkt, durch schrift-
liche Abstimmung, welche Vorschläge innerhalb des zur 
Verfügung stehenden Budgets realisiert werden. Das Er-
gebnis der Abstimmung ist bindend.

§ 7
Umsetzung

(1) Die Vorschläge, die mit dem Sängerstadtbudget reali-
siert werden, sollen zeitnah umgesetzt werden.
(2) Die Umsetzung setzt eine beschlossene und bestätigte 
Haushaltssatzung voraus.
(3) Die Umsetzung erfolgt durch die Stadt Finsterwalde in 
Zusammenarbeit mit den Einreichenden.
(4) Die Vorschläge werden in der Reihenfolge der auf sie 
entfallenden Anzahl der Stimmen nach § 6 Abs. 2 berück-
sichtigt. Können Vorschläge aufgrund ihres finanziellen 
Umfangs nicht mehr berücksichtigt werden, rücken die 
Vorschläge nach, die vom finanziellen Volumen noch in 
das freie Budget passen, bis das zur Verfügung stehende 
Budget vollständig aufgebraucht ist.
(5) Soweit Vorschläge aufgrund einer Überschreitung des 
Budgets nicht berücksichtigt werden konnten, können die-
se im Rahmen des folgenden Sängerstadtbudgets wieder 
eingereicht werden.

§ 8
Information der Einwohnerinnen und Einwohner

Die Stadt Finsterwalde informiert umfassend in den öf-
fentlich zugänglichen Medien über das Sängerstadtbud-
get, die Termine, die Abstimmung und die Realisierung 
der Vorschläge.

Richtlinie zum Sängerstadtbudget 
 der Stadt Finsterwalde

§ 1
Sängerstadtbudget

Die Stadt Finsterwalde beteiligt ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner durch die Bereitstellung eines zusätzlichen 
Budgets jährlich an der Gestaltung des Haushaltes über 
die gesetzlichen Beteiligungsmöglichkeiten hinaus. Die 
Mittel des Sängerstadtbudgets sollen den Einwohnerinnen 
und Einwohnern der Stadt Finsterwalde nutzen und die-
nen.
Für dieses Budget besteht die Möglichkeit zur Einrei-
chung von Vorschlägen, welche sich ausschließlich auf 
den Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben 
beziehen. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Sän-
gerstadt Finsterwalde entscheiden in direkter Abstimmung 
über die eingereichten und zulässigen Vorschläge.

§ 2
Höhe des Sängerstadtbudgets

Die Höhe des Budgets beträgt, in Abhängigkeit der Haus-
halts- und Finanzlage, jährlich:
25.000,00 € (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro)

§ 3
Vorschlagsrecht

(1) Vorschläge für das Sängerstadtbudget können von allen 
Personen eingereicht werden, die ein Interesse an der Ent-
wicklung der Sängerstadt Finsterwalde haben und das 14. 
Lebensjahr vollendet haben.
(2) Durch die Stadt Finsterwalde wird ein Vorschlagsfor-
mular zur Verfügung gestellt. Dieses ist vollständig aus-
zufüllen. 
Die Vorschläge sind an

Stadt Finsterwalde
Büro der Stadtverordneten
Kennwort: Sängerstadtbudget
Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde

oder per 
E-Mail an saengerstadtbudget@finsterwalde.de
zu richten.
(3) Die Vorschläge können schriftlich oder per E-Mail ein-
gereicht werden.

§ 4
Vorschlagsfrist

(1) Vorschläge können bis zum 30. März des laufenden 
Jahres eingereicht werden.

§ 5
Behandlung der Vorschläge

(1) Die eingegangenen Vorschläge werden durch die Fach-
bereiche der Stadtverwaltung auf ihre Zulässigkeit im 
Rahmen der freiwilligen Selbstverwaltung und die Kosten 
geprüft.
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Für die etwa notwendig werdende Stichwahl des Land-
rates am 01. März 2026 ist das Wählerverzeichnis der 
Hauptwahl maßgebend. Es wird gemäß § 67 BbgKWahlG 
fortgeschrieben.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann während der oben genannten Aus-
legungsfristen, spätestens bis zum 30.01.2026, bei der 
zuständigen Wahlbehörde Einspruch einlegen. Der Ein-
spruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis zum 25.01.2026 eine Wahlbenach-
richtigung. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung 
befindet sich ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines. 
Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und kei-
nen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlbezirk wäh-
len, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtig-
te, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.

4. Auf Antrag werden:
- wahlberechtigte Unionsbürger, die nicht der Melde-

pflicht unterliegen und
- wahlberechtigte Personen, deren Hauptwohnung au-

ßerhalb des Wahlgebiets liegt, am Ort der Nebenwoh-
nung, wenn sie hier einen ständigen Wohnsitz im Sinne 
des Bürgerlichen Gesetzbuches haben,

in das Wählerverzeichnis eingetragen.
Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist 
schriftlich oder zur Erklärung zur Niederschrift bis spä-
testens am 31.01.2026 bei der zuständigen Wahlbehörde 
zu stellen. Die antragstellende Person hat der Wahlbehör-
de gegenüber zu versichern, dass sie bei keiner anderen 
Wahlbehörde die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
beantragt hat. Eine behinderte Person kann sich der Hilfe 
einer Person ihres Vertrauens bedienen.

5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in einem 
beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebiets oder durch Brief-
wahl wählen.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag:
a) eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person,
b) eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person,
- wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden 

die Antragsfrist auf Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses versäumt hat oder

§ 9
Wirksamkeit

Diese Richtlinie tritt zum 26.11.2025in Kraft. Gleichzeitig 
treten die vorhergehenden Richtlinien zum Sängerstadt-
budget außer Kraft.

Finsterwalde, 26.11.2025

Gampe
Bürgermeister

Bekanntmachung der Wahlbehörde  
über das Recht auf Einsichtnahme  
in das Wählerverzeichnis und die  
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
des Landrates im Landkreis Elbe-Elster 
am Sonntag, den 15. Februar 2026 sowie 
einer eventuell notwendigen Stichwahl
1. Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 26.01.2026 
bis 30.01.2026 beim Einwohnermeldeamt der Stadtver-
waltung Finsterwalde, Schloßstraße 7/8, 03238 Finster-
walde zu jedermanns Einsicht aus.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden 
wie folgt möglich:
Montag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 
Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 
Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 
Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Dateien überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß des 
§ 32b Absatz 1 des Brandenburgischen Meldegesetzes ein-
getragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein besitzt.
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- ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist für die Berichtigung des Wäh-
lerverzeichnisses entstanden ist.

Wahlscheine können von im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten zu den unter Pkt. 1 genannten 
Dienststunden mündlich, schriftlich oder elektronisch 
beantragt werden. Bis zwei Tage vor der Wahl können 
Wahlscheine bis 18.00 Uhr bei der zuständigen Wahlbe-
hörde mündlich oder schriftlich beantragt werden.
In den Fällen nach Pkt. 6 a) und b) können Wahlschei-
ne noch bis zum Wahltag 15.00 Uhr beantragt werden. 
Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ein neuer Wahlschein er-
teilt werden.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist.

7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der 
Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so 
erhält er mit dem Wahlschein zugleich:
- einen amtlichen weißen Stimmzettel für die Wahl,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der 

Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,
- ein Merkblatt für die Wahl.

8. Bei der Briefwahl hat der Wähler den Wahlbrief so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle zu übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle am Wahl-
tag bis 18.00 Uhr abgegeben werden.
Der Wahlbrief muss in einem verschlossenen Wahlbrief-
umschlag enthalten:
- den Wahlschein,
- in einem verschlossenen Stimmzettelumschlag den 

Stimmzettel.
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Be-
hinderung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich 
zu vollziehen, kann sich der Hilfe einer Person seines Ver-
trauens (Hilfsperson) bedienen. Auf dem Wahlschein hat 
der Wähler oder die Hilfsperson gegenüber der Wahlbe-
hörde an Eides statt zu versichern, dass der Stimmzettel 
persönlich gekennzeichnet worden ist.

9. Personen, die einen Wahlschein erhalten haben, wird bei ei-
ner möglichen Stichwahl von Amts wegen wiederum ein Wahl-
schein zugestellt, es sei denn, aus ihrem Antrag ergibt sich, dass 
sie bei der Stichwahl in ihrem Wahlbezirk wählen wollen.
Personen, die erst zur Stichwahl wahlberechtigt sind, wird 
von Amts wegen ein Wahlschein zugestellt.

Finsterwalde, den 27.10.2025

Miersch
stellv. Bürgermeister
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